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Protestbrief der BGV an Umweltminister Johannes Remmel 
 

„Nachrüstpflicht für Baumaschinen ist 
technisch  und finanziell  unverhältnismäßig“  
 
 

Düsseldorf.  Baumaschinen wie Bagger oder Raupen tragen 
schon heute nur mit weniger als einem Prozent zur 
Feinstaubbelastung in der Luft bei. Der Ausstoß hat sich näm-
lich seit 1995 um mehr als 70 Prozent verringert. Deswegen 
können die Baugewerblichen Verbände (BGV) nicht nachvoll-
ziehen, warum die Umweltminister die Unternehmen ver-
pflichten wollen, bei öffentlichen Aufträgen ausschließlich nur 
emissionsarme Baumaschinen einzusetzen. Eine Pflicht zur 
Nachrüstung aller vorhandenen Geräte mit Filtern sei tech-
nisch und finanziell unverhältnismäßig, heißt es in einem Brief 
an NRW-Umweltminister Johannes Remmel. Neben den 
BGV haben auch die Bauverbände Westfalen und der Bauin-
dustrieverband NRW unterzeichnet. 
 
Die Umweltministerkonferenz hatte eine entsprechende Emp-
fehlung beschlossen, gegen die sich nun die Baubranche 
wehrt. Sie verweist darauf, dass die laufende Erneuerung des 
Maschinenparks zu der deutlichen Verringerung der Umwelt-
belastung durch die Emission von Staubpartikeln beigetragen 
habe. Dieser positive Effekt werde sich auch ohne staatliche 
Eingriffe fortsetzen. Auf eine Pflicht zum nachträglichen Ein-
bau von Partikelfiltern könne daher verzichtet werden. 
Dieser Einbau sei zudem „technisch sehr komplex“. Darüber 
hinaus seien die benötigten Systeme vergleichsweis teuer, da 
sie wegen der Vielfalt der Geräte allenfalls in Kleinserien her-
gestellt werden könnten. „Die Kosten können schnell Grö-
ßenordnungen von über 40 Prozent des Maschi-
nen(rest)wertes erreichen“, heißt es in dem Brief der Bauwirt-
schaft NRW an Minister Remmel. Das wiederum werde zum 
einen dazu beitragen, dass diese Baumaschinen deutlich 
länger genutzt werden dürften als ohne diese Nachrüstung. 
„Die Anschaffung modernerer und effizienterer Maschinen 
wird zwangsläufig zurückgestellt. Damit steigen in vielen Fäl-
len der Kraftstoffverbrauch und andere Emissionen“ – mit ne-
gativen Folgen für die Umwelt. Zum anderen seien die Unter-
nehmen gezwungen, die zusätzlichen Kosten an die Auftrag-
geber weiterzugeben, was zu einer Verteuerung auch von öf-
fentlichen Bauprojekten führen werde. Ganz besonders be-
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troffen seien die Tief- und Straßenbauer, weil dort vergleichs-
weise viele Baumaschinen zum Einsatz kommen. 
Die BGV sprechen sich für eine „maßvolle und für die Bau-
wirtschaft wie für die öffentlichen Haushalte wirtschaftlich ver-
trägliche Umsetzung der Empfehlung der Umweltminister“ in 
Sachen Filternachrüstung aus. „Sinnvolle Maßnahmen“ dafür 
müssten außerdem mit „Förderungen, angemessenen Über-
gangsfristen und Ausnahmeregelungen“ einhergehen. 
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Die Baugewerblichen Verbände vertreten als Dachorganisation von sechs Ver-
bänden aus dem Bau- und Ausbaugewerbe etwa 5.000 mittelständische Unter-
nehmen in NRW mit etwa 55.000 Mitarbeitern. Das Baugewerbe stellt damit den 
bedeutendsten Handwerksbereich dar. Bei den zentralen wirtschaftlichen Kennzif-
fern übertrifft es in NRW zudem die Bauindustrie sehr deutlich - bei Betriebs-, 
Mitarbeiter- und Umsatzzahlen um den Faktor 3, bei den Auszubildenden um den 
Faktor 6.   
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